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Pfarrheime 

Empfehlungen für Schutz- und Hygienemaßnahmen nach Veranstaltungsarten  
(Stand: 7. BayIfSMV vom 22.10.2020) 

 

Veranstaltungsart  

pfarrlich 

 

Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz bis 

35 

Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt. 

Inzidenz > 

35 

zusätzl. Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

50 

zusätzl. Maßnahmen 

KV-Sitzung 
 
 

 

  

Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teil-

nehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße)  

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 

PGR-Sitzung (incl. Ausschusssi-

ztungen) 

 

 

  

Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teil-

nehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße)  

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 

Sakramentenkatechese (z.B. 

Firmvorbereitung, Kommunion-

vorbereitung) 

 

  

Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teil-

nehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße)  

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung  

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung. 

Kommunionelternabend/Firm-

elternabend, Elternbeiratssit-

zung 

 

 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teil-

nehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße)  

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung  

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung  
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Veranstaltungsart  

pfarrlich 

 

Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz bis 

35 

Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

35 

zusätzl. Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

50 

zusätzl. Maßnahmen 

Glaubenskurs, Bibelkreis, Senio-

renkreis, Familienkreis, Minis-

tranten-/Jugendgruppe  

(jeweils soweit Katechese, Bildungs- 

oder Unterweisungscharakter) 

  

Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teil-

nehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße)  

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung  

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung  

Seniorenkreis, Ministranten-/Ju-

gendgruppe, Familienkreis, usw. 

(„gesellige“ Veranstaltungen ohne 

Katechese, Bildungs- oder Unter-

weisungscharakter) 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teil-

nehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße)  

 

 Beschränkung auf 

max.10 Personen 

 Beschränkung auf max. 

5 Personen 

Kirchenchorprobe (auch Kinder-

chor, Jugendchor, Vokalensem-

ble etc.) 

 

 

 

 Umsetzung eigenes 

Schutz- und Hygiene-

konzept (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 Umsetzung eigenes 

Schutz- und Hygiene-

konzept (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 Umsetzung eigenes 

Schutz- und Hygiene-

konzept (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

Kinderkirche, Kleinkindergottes-

dienst 

 

 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept für Got-

tesdienste (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept für Got-

tesdienste (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 Umsetzung Schutz- 

und Hygienekonzept 

für Gottesdienste (Teil-

nehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße) 
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Veranstaltungsart  

pfarrlich 

 

Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz bis 

35 

Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

35 

zusätzl. Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

50 

zusätzl. Maßnahmen 

Empfänge (mit absehbarem Teil-

nehmerkreis) 

 

 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept 

 

 

 Beschränkung auf 

max.10 Personen, Be-

wirtung nur bis 23.00 

Uhr 

 Beschränkung auf max. 

5 Personen, Bewirtung 

nur bis 22.00 Uhr 

Erwachsenenbildung 

 

 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

Basare, Märkte im Freien (ohne 

geselliges Rahmenprogram) 

 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes, Masken-

pflicht 

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich!  

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich!  

Basare, Märkte im Inneren (ohne 

geselliges Rahmenprogramm) 

 

 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße, mind.10 m² 

pro Person), Masken-

pflicht 

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich!  

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich!  

Pfarrfest 
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Veranstaltungsart 

Extern 

Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz bis 

35 

Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

35 

zusätzl. Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

50 

zusätzl. Maßnahmen 

VHS-Kurs 

 

 

 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

Musikschule/Musiklehrer Einzel-

/ Gruppenunterricht/Ensemble 

 

 

 

 Beachtung Schutz- und 

Hygienekonzept sowie 

Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes 

    

Blutspenden 

 

 

 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

    

Parteisitzung/ Vereinssitzungen 

Eigentümerversammlungen 

(soweit „gesellige“ Veranstaltungen 

ohne Bildungs- oder Unterwei-

sungscharakter) 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 Beschränkung auf 

max.10 Personen, Be-

wirtung nur bis 23.00 

Uhr 

 Beschränkung auf 

max.5 Personen, Be-

wirtung nur bis 22.00 

Uhr 
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Veranstaltungsart 

Extern 

Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz bis 

35 

Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

35 

zusätzl. Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

50 

zusätzl. Maßnahmen 

Schulen für (Abschluss-)Prüfun-

gen 

 

 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

Mutter-Kind-Gruppe 

(soweit „sportliche“ Veranstaltung, 

z.B. Mutter-Kind-Turnen) 

 

 Beachtung Schutz- und 

Hygienekonzept sowie 

Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich! 

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich! 

Mutter-Kind-Gruppe 

(soweit „gesellige“ Veranstaltung) 

 

 Beachtung Schutz- und 

Hygienekonzept sowie 

Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 

 Beschränkung auf 

max.10 Personen 

 Beschränkung auf 

max.5 Personen 
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Veranstaltungsart 

Extern 

Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz bis 

35 

Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

35 

zusätzl. Maßnahmen Erlaubt/nicht 

erlaubt 

Inzidenz > 

50 

zusätzl. Maßnahmen 

Empfänge (mit absehbarem Teil-

nehmerkreis), Familienfeiern 

(Hochzeiten, Geburtstage, Trau-

erfeiern etc.) 

 

 

 Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes 

 

 Beschränkung auf 

max.10 Personen 

 Beschränkung auf 

max.5 Personen 

Gymnastikgruppe / Fitnessgrup-

pen /Ausdauertraining, Sport-

kurse 

 

 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept für 

Sportstätten (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich! 

 Örtliche Einschränkun-

gen auf Weisung der 

Kreisverwaltungsbe-

hörde sind möglich! 

Theaterproben/-aufführungen 

 

 

 

 Beachtung Schutz- und 

Hygienekonzept sowie 

Vorliegen eines eigenen 

Schutz- und Hygiene-

konzeptes (Teilnehmer-

höchstzahl je nach 

Raumgröße)  

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

 Maskenpflicht auch am 

Platz während der ge-

samten Veranstaltung 

Öffentliche Feste und Feiern 

(ohne absehbaren Teilnehmer-

kreis), Jugendpartys etc. 

 

 

      

 



- 7 - 

 

 

Ab einer Inzidenz von 100 (Infizierte je 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen) ist der Teilnehmerkreis auch bei nicht-privaten 

Veranstaltungen wie z.B. Elternabenden, Vereins- und Parteisitzungen, kulturellen Anlässen, Fortbildungen und Schulungen, sonsti-

gen beruflich oder dienstlich veranlassten Veranstaltungen usw. auf max. 50 Teilnehmer beschränkt. Für private Feiern gelten die 

Beschränkungen der Höchstteilnehmerzahlen für eine Inzidenz ab 50 (max. 5 Personen). Es besteht grundsätzlich Maskenpflicht 

während der gesamten Dauer einer Veranstaltung. Bewirtungsende 21:00 Uhr (Sperrstunde). 


